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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 
Mag. Kukacka und Kollegen vom 3. Juni 1992, 
Z1. 3071/J-NR/l992 ftA~wirkungen der Pensions
regelung der öBB n 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Zum Allgemeinen: 

?JXP. lAB 

\992 -07- 2 1 
zu 3Or::t.1. I J 

Die Bundesbahn-Pensionsordnung 1966 ist eine auf privatrecht
licher Basis erstellte Vertragsschablone und mit Zustimmung 
des Hauptausschusses des Nationalrates als Kundmachung des 
Bundesministers· für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im Bun
desgesetzblatt verlautbart. 
Der zitierte Bundeszuschuß ist der im Bundesvoransch1ag ge
nannte Wert. 

Zu Frage 1: 
"Wie hoch war in den vergangenen 5 Jahren das Pensionsein
trittsalter bei den öBB im einzelnen?" 

Das Durchschnittsalter der Bundesbahn-Beamten im Zeitpunkt der 
Versetzung in den dauernden Ruhestand - einschließlich der 
wegen körperlicher oder geist1ger Gebrechen oder schwerer Br-
krankung dauernd dienstunfähig gewordenen und deswegen in den 
dauernden Ruhestand versetzten Beamten - betrug 
im Jahre 1987: rd. 54 Jahre 

1988: rd. 54 Jahre 
1989: rd. 54 Jahre 
1990: rd. 54 Jahre 
1991: rd. 54 Jahre. 
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Zu den Fragen 2 und 3: 
"Wie hoch war in den vergangenen 5 Jahren das Pensionsein
trittsalter bei Beschäftigten in der Sonderdienstplangruppe-S 
im einzelnen'? 

Wie hoch war in den letzten 5 Jahren das Pensionseintrittsal
ter im ortsgebundenen Turnusdienst der Dienstklassen IA - V im 
einzelnen'?" 

Für den ortsgebundenen Dienst werden bei den öBB keine Unter
lagen geführt, aus denen nach Turnusdienst und Sonderdienst

plangruppe 5 unterschieden wird. 

FÜr einen Bereich, der praktisch ausnahmslos der Sonderdienst
plangruppe 5 zugeordnet werden kann, nämlich die Bundesbahn
Beamten der Generaldirektion, ergeben sich als Durchschnitts
alter im Zeitpunkt der Versetzung in den dauernden Ruhestand 
fOlgende Werte: 
Im Jahre 1987: rd. 58 Jahre 

1988: rd. 58 Jahre 
1989: rd. 59 Jahre 
1990: rd. 57 Jahre 
1991: rd. 58 Jahre. 

Ein großer Teil dieser Beamten der öBB-Generaldirektion hat 

einen Teil ihrer Aktivdienstzeit im ausführenden Betriebs
dienst mit Nacht- und wechse1schichtigem Turnusdienst absol
viert. 

Zu Frage 4: 
"Wie hoch war in den vergangenen 5 Jahren das Pensionsein
trittsalterim nicht ortsgebundenen Turnusdienst (Fahrdienst) 
im einzelnen'?" 

Das Durchschnittsa1ter der Bundesbahn-Beamten, die im Fahr
dienst beschäftigt waren, betrug im Zeitpunkt der Versetzung 
in den dauernden Ruhestand - einschließlich der wegen körper
licher oder geistiger Gebrechen oder schwerer Erkrankung 
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dauernd dienstunfähig gewordenen und deswegen in den dauernden 

Ruhestand versetzten Beamten -
im Jahre 1987: rd. 52 Jahre 

1988: rd. 52 Jahre 

1989: rd. 52 Jahre 

1990: rd. 52 Jahre 
1991: rd. 52 Jahre. 

Zu Frage 5: 
"Wievie1eöBB-Pensionisten hat es im Jahr 1991 im Jahresdurch-
schnitt gegeben'?" 

Die Zahl der Bundesbahn-Beamten im Ruhestand betrug im Jahres

durchschnitt 1991 43.697. 

Zu Frage 6: 
"Wie hoch waren die Gesamtaufwendungen zur Finanzierung der 
Pensionskosten für die öBB-Pensionisten im Jahr 1991 insge
samt'?" 

Der Gesamtpensionsaufwand (einschließlich der AUfwendungen für 
Witwen- und Waisenpensionen) betrug im Jahre 1991 16,973 Mrd. 
Schilling. 

Juli 1992 

D 
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